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THEMA
Wotfrarn Hitz: Die Abfrage von Vorstrafen im Zuge des Bewerbungsverfahrens - Was ändert sich mit der DSGVO?

Durch das lnkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung am 25. 5. 2018 herrscht bezügtich vieler Rechtsfragen
Verunsicherung. So wird auch im Arbeitsrecht die (weitere) Zulässigkeit vieler Usancen diskutiert, die jahretang nicht
hinterfragt wurden. Gerade im Bewerbungsverfahren treten viete Detailfragen zur Verknüpfung von Arbeitsrecht und
Datenschutzrecht auf. Ob und in wetchen Fälten es (weiterhin) zulässig ist, einen Bewerber nach Vorstrafen zu befragen
und übermittette Strafregisterauskünfte zu speichern, analysiert Mag. Wolfrom Hitz im aktuellen Themenbeitrag.
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-) Editorial
Von Walter Leiss

G e rn e i n ei ef i R anze ¡'"1

-t Die Gemeindefinanzen im Fokus: Gemeindefinanzbericht 20i 7 . . . .

Hoher überschuss der laufenden Gebarung, erfreulicher Anstieg der kommunalen Investitionen, weiterer
Rückgang des Schuldenstandes, Rekordtief bei den Zinsausgaben: Gleichzeitig verzeichneten die österrei-
chischen Gemeinden 2016 einen Rückgang der freien Finanzspitze infolge der Steuerreform 2016. Dies sind
nur einige der Trends der Gemeindefinanzen aus dem lahr 2016.
Von Kølin Nedyalkov

+ Einblick in die Finanzdaten aller Gemeinden auf Knopfdruck . . . ,

Was kann man ùber die Finanzen jeder Gemeinde auf der Online-Transparenzplattform
m.w. gemeinde{ìnanzen.at erfahren?
Von Marcus Møyer

{ VRV 2015 - anschaulich erklärt
Teil 2: Was bleibt von der VRV 1997? Wie finden Elemente, die erhalten bleiben, mit den neuen Be-
stimmungen zusammen? Diese Fragen werden im Beitrag erläutert.
Spätestens ab 2020 müssen Länder und Gemeinden auf die VRV 2015 umsteigen. Einerseits wird im Zu-
sammenhang mit der Einführung der VRV 2015 von einem Paradigmenwechsel im Rechnungswesen ge-
sprochen, andererseits wird betont, dass bewährte Elemente der VRV 1997 erhalten bleiben und dass sich an
der Verbuchung einzelner Geschäftsfáile nichts oder nur kaum etwas ändert. Im ersten Teil wurde auf die
Neuerungen anhand eines Praxisbeispieis eingegangen. In diesem Teil geht es um die bereits vorhandenen
Elemente, die von der VRV 1997 erhalten bleiben, und um die Integration von Altem und Neuem mit dem
Zíel, ein Gesamtbild der VRV 2015 zu zeigen.
Von Veronika Meszarits

Ster¡er-RaCar

Steuerrecht
{ Personalvermittlung - Rechtsfragen zum Kommunalsteuerrecht .

Personalleasing, auch als Zeitarbeit, Leiharbeit oder Arbeitskräfteüberlassung bezeichnet, Iiegt vor, wenn
Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber einem Dritten (Entleiher, Beschäftiger) gegen Entgelt zeitlich be-
grenzt überlassen werden. Der Verleiher übernimmt weiterhin die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers
und haftet für die z-ugesâgte Qrralifìkation der iiberlassenen Arbeitsk¡äfte, wrlche beim Beschä,ftiger zum
Arbeitseinsatz kommen. Zeit- oder Leiharbeit ist ein personalstrategisches Element und schafft personal-
relevanten Handlungsspielraum bei auslastungsbedingtem, schwankendem Personalbedarf, va um nicht
vorhersehbaren, kurzfristigen Personalengpässen begegnen zu können. Das Kommunalsteuerrecht hat
der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung der ZeIt- oder Leiharbeit Rechnung getragen und steuerrecht-
liche Tatbestände vorgesehen, um einer gleichen steuerrechtlichen Belastung im Vergleich zum herkömm-
lichen Personaleinsatz gerecht zu werden.
Von Peter Mühlberger

Cfferrtålcf^res Recht
* Neues (und Altes) zur Pafteistellung der Gemeinde in UVP-Verlahren .

Gemeinden und Gemeindeorgane hatten jüngst vermehrt mit teils erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen,
die auf ihre weitreichenden Rechte in UVP-Verfahren zurückzuführen sind. Im Beitrág wird gezeigt, aus
welchen gesetzgeberischen Versäumnissen und Missverständnissen diese Schwierigkeitãn resultieren und
wje diese unter größtmöglicher Wahrung der Rechte der Gemeinde behoben werden könnten.
Von Christían Schmelz und Christoph Cidlik
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l"Jae l'ibayl"çcht
á Zivilschutzanlagen im Spannungsfeld zwischen öflentlichem lnteresse und
Nachbarrecht . .

In Österreich werden mehr als 8.200 Zivilschutzsirenen betrieben, die nicht nur der Warnung der Bevöl-
kerung im Katastrophenfail dienen, sondern auch zur Alarmierung der Feuerwehr im Einsatzfall eingesetzt
werden. Der Schall dieser Sirenen wird in alle Richtungen gleich stark abstrahlt; auf Grund des hohen
Schallpegels können gesundheitliche Bedenken nicht ausgeschlossen werden. Worauf sollte bei Errichtung
und Betrieb von Feueralarmsirenen geachtet werden?
Von Michael Radhuber

Betrie bswlrtschaf-t
-r Zukunftsgestaltung mit Design Thinking
Bedürfnisse von Bürgern und Gemeinden kennen - Schritte für eine erfolgreiche Zukunft setzen: Strategie-
arbeit in Gemeinden; Strategien mit Design Thinking umsetzen; Zeitaufi¡¡and für den Einsatz der Methode.
Von Christina Duller und Julia lantschgi
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Gemeindere0hl
ftrr Prakt¡ker

Der schnelle Einstieg ins
Gemeinderecht
2. AufIaEe 2017.252 Seiten.
Bí EUR 2'1,80
ISBN 97 8-3-2 1 4-03 965 -3

Gemeinderecht ftir Praktik€f verständrich erkrärt

Der Ratgeber zeigt inlraltlich fundiert und leidrt lesba¡ die rechrlichen Gmndlageu im Gemeindealltag:
. Wes ist eine Gemeinde und welche Aufgaben hat sie? Welches Gemeindeorgan ist wofür zusüindig?
. Wle wirtschaftet und fulanziert sich eine Cemeinde? Wer kontrollie¡t und beaußichtigt die Gemeínde?
¡ Wie funktioniert direkte Demok¡atie in der Gemeinde?Welche Formen der Gemei¡dezusarnmeu¡beit gibt es?

Neu i¡r dei z\4'eiten Auflage:
. Neues Kapitel .Sicherheitsverwaihrng"
. Zusátzüch Ðoppik - das neue Haushaltsrecht"
. Detaihegelungen zu Niede¡öste¡reich neu aufçnommen

M A NZ' tche Vetlags. utd Univ ersitôtsbtchhandh$g GfrbH
TBL +43 1 531 61 100 FAX +43 I 531 61 455 besl¿lleÍ@6s|z.at Kohlma(kt 16.1010 Wlen \rww.ßanz.ol

2. Auflage
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Negative Zinsen - rechtliches Neuland

DerAufsatz beleuchtet die rechtlichen Aspekte der Negativzinsen als Folge der expansiven Geldpolitik
der Europäischen Zentralbank sowie deren Auswirkungen auf das europäische Bankgeschäft. Die
Autoren unterscheiden zwischen den Auswirkungen des negativen Zinssatzes auf das Aktivgeschäft
der Banken und auf das passive Geschäft, wozu u. a. Spar- und Giroeinlagen gehören.

Der Darlehensvertrag mit wechselkursbasiertem Zinssatz zwischen Finanzierungsbe-
ratung und Störung der Geschäftsqrundlaee

Der Beitrag wirft einen kritischen Blick auf die vom BGH in seiner Entscheidung vom 19.12.2017
(Az. Xl ZR 152117) entwickelte ,,neue" Aufklärungspflicht zum Schutz der Darlehensnehmer bei
Darlehensverträgen mit wechselkursbas¡ertem Zinssatz und stellt ein dogmatisches Alternativmodell
v0r.

B9

99

Der PayPal-Käuferschutz in derArchitektur der Erfüllungsdogmatik 106

Der Autor stellt die Problematik der Abwicklung von Geldschulden über den Zahlungsdienst PayPal

unter Bezugnahme auf zwei aktuelle BGH Entscheidungen vom 22.11,2017 (Vlll ZR 83/16 und
VlllZR 213116) dar. lm Mittelpunkt der Erörterung steht das rechtliche Schicksal einer Kaufpreis-
forderung nach einem erfolgreichen Antrags auf Käuferschutz.

Negativzinsen im Einlagengeschäft * Zugleich Anmerkung zu LG Tübingen, Urt. v. 109

26.1.2018-40187117

Die Anmerkung nimmt Bezug auf die Entscheidung des LG Tübingen vom 26.1.2018, der ein Ver-
fahren nach dem UKIaG zugrunde liegt und erörtert die rechtlichen Auswirkungen von Negativzinsen
im Einlagengeschäft.

BKR 3/2018 ilt



Rechtsprechung

Kreditrecht

BGH 19.12.2017 -X|ZR 152t17 Aufklärungspflichten und Sittenwidrigkeit im Zusammenhang mit
stru kturierten Darlehensverträgen

111

111

Kapitalmarktrecht

BGH 16.11.2017 - ilr ZR 407116

Kapitalmarktrecht

BGH 22.11.2017 -Vilt ZR B3/16

LGTübingen 26.1.2018-40187117

Schadenersatzpf licht ei nes Mittelverwend ungskontrolleurs einer

Fondsgesel lschaft

PayPal und Erfüllung

Wirksamkeit Allgemeiner Geschäftsbedingungen einer Bank zur Einführung

von Negativzinsen gegenüber Verbrauchern

123

128
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138 Musik-Arrangements mit Google Song Maker

144 Passwörter mit KeePass unter Android verwalten

lil0 Smart Home: 433-MHz-I(omponenten per WLAN
vernetzen

148 Photoshop: Motive richtig freistellen

154 Tipps & Tricks

158 FAQ GPS-Tracker

160 Raspi-Projekù Stromzähler überwachen
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Zu den Anforderungen an die Bestimmtheit des die Feh- 556
lerhaftigkeit einer Kapitalmarktinf ormation betreff enden
Feststellungsziels im Kapitalanleger-Musterverfahren;
keine Wiedereinsetzung fùr die nachträgliche inhaltliche
Ergänzung einer fristgerecht eingereichten Rechtsbe-
schwerdebegründung um eine weitere Rüge

Zur Revision der Angeklagten gegen ihre Verurteilung 561
wegen Untreue zum Nachteil des Bankhauses Sal. Op-
penheim

Zur Umqualifizierung in eine eigenkapitalersetzende Leis- 562
tung nach dem frùheren Eigenkapitalersatzrecht, wenn
der Gesellschafte¡ der Gesellschaft bereits eine Gesell-
schafterhilfe als Darlehen gewährt hat

Zur Auslegung einer Mehrheitsklausel eines Geseli- 564
schaftsvertrags, zur analogen Anwendung von $ 17ga
AktG bei Veräußerung von Gesellschaftsvermögen, zur
Treuepflicht eines Gesellschafters, der Veräußerung eines
Fondsobjekts zuzustimmen sowie zur Form eines Gesell-
schafterbeschlusses

Zur Auf¡echnung mit als Masseverbindlichkeiten entstan- 572
denen Steuerschulden nach Abschluss des Insolvenzver-
fahrens

Zum Organisationsverschulden des Prozessbevollmäch- 5Z6
tigten, wenn bei Urlautrsabwesenheit des sachbearbei-
tenden Rechtsanwalts eine Vertretung durch einen ancle-
ren Rechtsanwalt nicht geregelt ist

Zur Abgrenzung einer einfachen Belehrung von einem 577
belehrenden Hinweis beziehungsweise einer missbilli-
genden Belehrung durch die Rechtsanwaltskanrmer; zur
Frage, ob eine auf die Feststellung der Rechtmäßigkeit
des beabsichtigten Verhaltens gerichtete Klage des
Rechtsanwalts zulässig ist, wenn die Rechtsanwaltskam-
mer insoweit eine einfache Belehrung erteilt hat
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Aufsätze
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Walter Szöky
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Heinrich Foglar-Deinhardstein

Judikatur
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27 Abfindung des aus einer GmbH & Co KG ausscheidenden Gesellschafters (OGH)
32 Anforderungen an die Mäßigung einer Zwangsstrafe (OGH)
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33 GesellschafterwechselnachAusübungeinesAufgriffsrechts

A -^-^--^-l^- C+^'.^--^^L.r \rrËr wrr¿LllutJ JLluLf tçtvttt
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Dr. Sixtus-Ferdi n a nd Kraus:

OGH: Rechtsmissbrauch bei Änderung der
Stiftungs-(zusatzlurkunde! - Eine ergänzende

Notiz zu 6 Ob 122116h

RA Mag. Dn Harald Letfner:

Die vertikale Preisbindung als kartellrechtliche
Kernbeschränkung und das

Eine Analyse dieses Spannungsfeldes im Lichte

des BGH Urteils,,Almased" vom 17.1O.2O17

Arbeitsrecht

43. Verletzung der ärztlichen Verschwiegenheits-
pflicht - Entlassungsgrund
(OGH 28. 11.2017,9 ObA118/17v)

44. Keine Beendigung der Tätigke¡tsdauer eines
Betriebsrates durch gerichtlichen Vergleich
(OGH 28. 11.2017,9 AbA117/17x)

45. Einsichtsrecht des Betriebsrates
(oGH 30. 10.2017,9 ObA 115/17b)

4ó. Einheitliche Streitpartei
H 28. 1 1 . 2017 ,9 ObA 125/17y)

Zur Schadenersatzpflicht des Abschlussprüfers
mehreren geschädi gten Anlegern
H 29. 6. 2017 , B Ob 941171)

Verjährun g von Schadenersatzansprüchen und
Mitverschulden des Anlegers bei mehreren Bera-

tungsfehlern - OG H bestätigt Trennungstheorie
(oGH 29. 11.2017 ,1 Ob 112/17b)

49. Zur Die nstneh merei genschaft des Vorsta nds-
mitglieds einer AG
(OGH 29. 11. 2017, B Ob 142/17 s)

DDr. Franz W. Urlesberger:

Europarecht: Das Neueste auf einen Blick

Rechtsprechung

Nr. 35-55

132

140

1M

145

149

151

153
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a Europarecht

35. Wettbewerbsrecht: Zu einem Kartell auf dem
Arzneimittelmarkt (EuG H 23. 1 . 2018, Rs C-1 7911 ó)

3ó. Vergaberecht: Zum Ausschluss eines Unterneh-
mens von der Teilnahme am Vergabeverfahren wegen
nicht rechtskräitiger Vêruneiiung eines Vêrwaitungs-
ratsmitglieds (EuGH 20. 12.2017, Rs C-17811ó)

37. Geldwäsche: Zum Anwendungsbereich der Geld-
wäscheRL (EuGH 17 . 1.2018, Rs C-676/16)

38. Urheberrecht: Zur Erbringung einer Dienst-
leistung der Bildaufzeichnung in der,Cloud' (Cloud-
Computin g) betreffend Kopien von urheberrechtlich
geschützten Werken ohne Zustimmung des betreffen-
den Urhebers (EuG H 29. 11 . 2017 , Rs C-2ó5l1 ó)

39. Arbeitsrecht: Wanderarbeitnehmer, auf
betrügerische Weise erlangte oder geltend gemachte
Bescheinigung der Erfüllung der Voraussetzungen der
Entsendung (EuGH ó. 2.2018, Rs C-359/1ó)

40. Verfahrensrecht: Zum Begriff des,,Verbrauchers";
zur Gerichtszuständigkeit bei Sammelklagen
(Österreich; Schrems/Facebook)
(EuGH 25. 1.2018, Rs C-498/1 ó)

Wettbewerbsrecht

50. Wettbewerbswidrige Überschreitung der gesetz-
lich zulässigen Höchstdauer der Kurzberichterstattun g

nach dem Fernseh-ExklusivrechteG
(OcH 21. 12.2017 , 4 Ob 96/17x) 169

51. Zur Unionsrechtskonformitåt des G lücksspielrechts
(OGH 2ó. 9.2017 , 4 Ob 95/172) 173

52. Zur Verwechslun gsgefahr zweier Wort-Bild-Marken
(OGH 21.11.2017,4Ob1s2/179) 17s

öffentliches Wirtschaftsrecht

53. Zur Verfassungskonformität von Preisparitätsklauseln
(VICH 29.9.2017 , G 44/2017 ua) 176

54. Erlöschen der Betriebsanlagengenehmigung und
Nachbarrechte
(VwGH 23. 10.2017,Ra2015/04/0099) 179

55. Betriebsschließung und Rechtsschutz

MGH 30.11.2017,83302/2017) 179
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Aufsätze
Dr. Gabriel Kogler:
Pfl ichtteilsberechtigung und Ausmessung der
Pflichtteile
(1. Tei,l)

Univ.-Ass. Dr. Phi,lipp Fi:dler:
Private Enforcement - ßechtstheorie und
ßechtswirklichkeit im Wettbewerbs- und
Kapitalmarktrecht
(2. Tei.l)

Aus denVereinen / Ankündigungen
Oberösterreichische Juristlsche Gesellschaft -
Programm Sommersemester 2018 - Ankündigung

Salzburger Juristische Gesellschaft - Programm
Sommersemester 2018 - Ankündigung

Rechtsprechung
Verføs s un gs g e r ichts ho f
Abweisung eines Antrags auf Aufhebung von
Bestimmungen des FAGG
(vfGH I2.10.20t7, G 52/20t6 -
Univ.-Prof . Dr. Brig ittø Z ö chling - Jud.,
RAA Dr. Reinhard Schamberger, LL.M.)

Ordentliche Gerichte - Zivilsachen
Berúcksichtigung von Arbeitsleistungen fi.iLr das
Unternehmen des anderen Ehepartners nach $ 91
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zahlung durch den Wert der tatsächlich noch
vorhandenen Aufteilungsmasse
(OGH 15.11.2017, 1 Ob 133/17s)

Betreiber einer Onlineplattform als mittelbarer
Störer durch Belassen einer nicht (mehr) rechts-
konformen Information
(oGH 18.10.2017,7 Ob B0/1?s)

t79
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(oGH 0?.0? ob 118/16w)

des
Verf ahrens und Realkonkurrenz
(OGH 15.11.2017, 1 Ob 116/17s)

Verfallsersatzforderung nach $ 20 Abs 3 SIGB:
keine Geldstrafe iS des $ 58 Z 2IO
(oGH 25.10.2017, 3 Ob 181/17i)

Strafsachen

Schlícht hoheitliche ZahLungen der Gemeinde an
einen Sozialhilfeverband als Amtsgeschâfte?
(OGH 12.06.201,7,17 Os 5/1?i -
Univ.-Prof. Dr. KarL Stöger,Mlur)
Konnexität und örtliche Zuständigkeit
(OGH 07.02.2012,ll Ns 9/12f)

Ve rw altun gs g e richt s h o f
Einfriedung nach der NÖ BauO 2014
(VwGH 27 .06.20t7, Ra 20 16/05/0 1 1B)

Korrespondenz
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Aufsätze

Jan Lindner-Figura / Ulla Reuter

Nach dem Ende der Schriftformheilungsklauseln in Mietverträgen: Was nun?
Die Hoffnung, der BGH werde so genannte Schriftformheilungsklauseln in Miet-AGB zumindest im Verhältnis
zwischen den ursprünglichen Mietvertragsparteien vor dem Kontrollverdikt verschonen, trog. ,,Was nun?", lautet
jetzt die Frage im anwaltlichen Mandat. Der Beitrag beantwortet sie.

897

Michael Scheffelt

Haftung für Rechtsverfolgungskosten bei falscher Inanspruchnahme und ¡n der Leistungskette 9o1"

Rechtsverfolgungskosten haben gerade in Mehrpersonenverhältnissen besondere Bedeutung. Zweiwichtige Fall-
gruppen sind die irrtümliche lnanspruchnahme eines falschen Schuldners und Prozesse in der Leistungskette. Der
Beitrag arbeitet die wesentlichen entscheidungsrelevanten Kriterien heraus.

Zur Rechtsprechung

Martin Löhnig
Anfechtung derVaterschaft durch den leiblichen Vater - vorrangiges Elternrecht des rechtlichen
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